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über genügenbe ©elbmittel beifügen, genügenb SIrbeitSfräfte
haben, bah fie in ©ï)ren nnb 9îedE)ten baftepen unb nicpt als
fßfufcper befannt finb. SBenn 23erufSgenoffeni"dbjaften fid)
bilben, müffen fie SDÎitglieber berfelben fein.

Von ben Söetoerbern fann nor ©ingabe ber Offerte eine

©aution abberlangt werben, nur foil bieS in ben allgemeinen
Vebingungen befannt gegeben werben.

Stritt ber Bewerber nah 3ufdf)Iag ber Sieferung ober

SIrbeit z«rücf ober wirb er einen Vertrag ober ein ©arantieber»
pältniS nicht eingeben, fo berfüßt bie prob, ©aution ber ber?

gebenben Vepörbe.
6.

Oer Ort, ba£ Sofal, ber Oag unb bie Stunbe finb genau
anzugeben, bi§ su weisen bie Offerten eingereiht werben

fönneu, fpäter eingefjenbe Offerten finb nicpt mepr p berücf*

ficptigen.
3u ber beftimmten oben angegebenen Stunbe (unb Sofal)

finb bie eingegangenen Offerten p öffnen, unb eS ift über

biefelbeu ein ißrotofoH aufzunehmen. Oer ©röffnnng ber

Offerten fönnen Submittenten beiwohnen unb haben baS

Sßroiofoß p unterzeichnen. Singebote, welche non ben ©runb*
lagen, Vebingungen ec. abweichen, finb nicht zu berücffichtigen.

©S finb ferner folcfje Singebote auëgufc^eiben, in welchen

fßreiSanfäpe erfcpeinen, beren Setrag nach beut SBert ber

berlangten Sieferung ober SIrbeit in offenbarem SRifsberhältniS
flehen, fei e§ burh VtihberftänbniS, ilnfenntniS ober Seiht*
fertigfeit.

Sei Veurteilmtg ber Singebote finb bie Sopnberpaltniffe
unb greife ber ^Rohmaterialien beSjenigen ©ebieteS zu berücf*

fictjtigen, in welchem bie SIrbeit ober Siefernng zu bergeben ift.
3n gälten, wo bie Offerenten auch projette einzureichen

haben, fallen bie Singebote bapin, wenn bie Offerten als
ungenügenb befunben werben.

Stach Prüfung unb Sichtung ber Singebote ift in ber

Siegel bem SRiubefibietenben ber 3«fhlag ZU erteilen. 3«
gäßen, wo es fchwierig fein wirb, obige ©runbfäpe burcp*

Zuführen, ift bas Vtittel bon ben ©ingaben zu âiehen unb
unter benjenigen bie SEapI zu treffen, bie bem SRittel am
nächften ftehen.

Staatslieferungen finb miglicpft nur im Santon zu ber*.
geben, VezirfS* ober ©emeinbelieferungen 2c. möglichft wieber
in bem Sreife, welcher ben Steuerzahler bireft berührt.

7.
©S bürfen bon Seite ber Vepörben ober Submittenten

feine SRitteilungen an bie Deffentlicpfett gelangen über bie

gemachten ©ingaben. OaS Stbhanbeln ober SIbfteigern nach

©röffnnng ber Singebote, ebenfo bie Sinnahme bon -Racfige*
boten ift unzuläffig.

Stach einem, im Verhältnis ber ©röfee bei Sieferung,
feftgefepten Oermin, welcher bei ber SluSfchreibmig mitzuteilen
ift, hat bie Vergebung ffattzufinben unb finb bis baljin alle
Offerenten für ihre ©ingabe haftbar. O'en Offerenten, beren

Offerten in Sonfurrenz gezogen Würben, ift SRiitcilung zu
machen, an wen bie Sieferungen ober Slrbeiten hergeben
würben.

©eftetlte ©autionen finb angemeffen zu berginfen nnb bei-

Stichtzufchlag fofort nicfzahlbar.
8.

Vei befchrünften Submiffionen foil ben eingelabeuen
Submittenten für SluSarbettung bon fßrojeften unb Offerten
eine bem SEerte ber SluSarbeitung entfprecheube ©ntfcpäbiguug
Zugefprochen werben, wogegen biefe Sßrojefte ©igentutn beS

VeftellerS bleiben.
Vei aßgemeinen Submiffionen bleiben aflfällig eingereihte

Vrojefte, ißläne unb SRufter ©igentum beS VewerberS unb
ift piebou fein ©ebrauch zu machen; biefelbeu finb bielmehr
ben abgelehnten Vewerbern fofort zurüefzufteßen.

9.

treten Währenb ber SluSführung ber übernommenen SIrbeit.
burch Streifs, Srieg ober höhere ©ewalt, berartige Verhält*

niffe ein, bah bie VreiSanfäpe erhöht ober bie Sieferfriften
berlängert werben müffen, fo ift bieS angemeffen zu berücf*

ficptigen.
10.

Oie Ueberwachung ber zu leiftenben Slrbeiten ober 21b*

nähme ber Sieferungen hat burch faepfunbige, lopale Veamte
ZU gefhepen, im Streitfall ift ein ShiebSgeriht zu befießen,
beffen Spruch enbgültig ift. SlbfhlagSzaplungen finb bis
Zum Vetrag bon 90% in angemeffenen grifteu, nach bem
Stanb ber Slrbeiten zu entrichten.

Sofort nah Slblieferutig ober Voßenbung einer SIrbeit
hat Stadjtnah ftattzufinben, wenn nötig währenb ber SIrbeit,
um bei Voßenbung Sfedpung fteßen zu fönnen. Voßftänbige
SIbrehnung foß fpäteftenS bis 3 ÏRonate nah Voßenbung
ber SIrbeit ober Sieferung erfolgen.

11.
Oie Sehörben haben baS Steht, bon ben Unternehmern,

Weihe allfällig Slrbeiten unb Sieferungen burh fogenannte
Unterafforbe hergeben müffen, zu bedangen, bie Unteraffor*
bauten bazu zu berpflihten, ihnen bie Verträge zur ©enep*
migung zu unterbreiten. Oie fèauptunternepmer haben ge*
nügenbe ©arantien zu leiften, baß bie Unterafforbanten ihre
Sieferanten unb SIrbeiter bezahlen.

12.

gür aufeerfontraftlihe Slrbeiten unb Sieferungen finb
ortsübliche ©iuheitSpreife zum borauS zu bereinbaren unb zu
bezahlen unb genaue ßontroße zu üben. @S ift möglichft
ftreng tarauf zu achten, bah Ob« ben Viäuen, Vefhreibungen
unb Vebingungen ber auSzuführenben Slrbeiten unb Siefe*

rungen währenb ber SluSfiifjrung nichts abgewichen Wirb.
Oreten befonbere Shwierigfeiten ein, bah hieüon abgewichen
Werben muh, fo unterliegen bie SIbänberungen ber ©enep*
migung ber Vehörben unb finb in ben fßreiSanfäpen ange*
meffen z« berücffihtigen.

13.
Stealfautionen foßen ben Vetrag beS reeflen VerbienfteS

niht überfteigen, bancit ber Sieferant in ber Sage ift, feinen
Verpflichtungen nahzufommen.

$ei}img in 8tfjretitcr= uitb giittmeruiann§»
luertftätte« unb in SöQeicien.

Sie Sûttermaun'fheu Sägefpähnfußöfen atâ Scpi'oincr»
Öfen. Söie uns mitgeteilt wirb, hat bie girma £. S. Satter*
mann u. Söhne in ÜRorgenrötpe, Sahfen, an ihren Säge*
fpähne=güQöfeir, weihe fih infolge ihrer ebenfo bequemen
unb bißigen geueruteg, als intenfiben tçeizfraft immer mehr
©ingang bei ben fjolz'.nbuftrieflen berfhaffen, eine fehr praf*
tifhe Steuerung getroffen, weihe biefelben als Shreineröfen
ganz befonberS erfepeinen läht. OaS genannte ©ifenwerf
liefert nämlich bie fäutenförmigen Stunböfcn biefeS SpftemS
in neuerer 3eit einesteils mit einer ober auch ntit zwei SBaffer*
Pfannen an ben Sluhenfeiten beS UuterofenS, in weihe burh
ihren mit Stinglöhern berfeheneu Oeclel fe z®ei Seimtöpfe
Zum SBärmen eingehängt werben fönnen. SlnbernteilS fann
man biefe Defeu auch in Verbinbung mit einer Sohmafdjiue
nebft auhängenber SEafferpfanne haben, auf beren Oedplatte
§ölger unb gourniere gut angewärmt werben fönnen, wäprenb
bie SBafferpfannen z«nt befiänbigen SSarmpalien bon 1 bezw.
3 Seimtöpfen bienen. Oie Vreife biefer Sägefpähnöfen, weihe
fih übrigens ebenfo gut zur Sohlenfeuerung eignen foßen,
faßS es einmal an Sägemehl fehlt, fteßen fih auf 3Rf. 50
bis 2ßf. 98 unb fteßt bie obige girma ißuftrierte fßrofpefte
Zur Verfügung.

NB. gn ber Schweiz ftnb biele folher Sägefpähn=güß=
öfeu in Opätigfeit, fo in ben Sägereien bon Stoman Scperer
in Suzern, 3. Sßälte in St. Stephan, Oampffägerei Safen*
Wpl.

4SK Illustrierte schweizerische Dandwerker-Zettung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins) Ro. 34

über genügende Geldmittel verfügen, genügend Arbeitskräfte
haben, daß sie in Ehren und Rechten dastehen und nicht als
Pfuscher bekannt sind. Wenn Berufsgenossenschaften sich

bilden, müssen sie Mitglieder derselben sein.

Von den Bewerbern kann vor Eingabe der Offerte eine

Caution abverlangt werden, nur soll dies in den allgemeinen
Bedingungen bekannt gegeben werden.

Tritt der Bewerber nach Zuschlag der Lieferung oder

Arbeit zurück oder wird er einen Vertrag oder ein Garantiever-
hältnis nicht eingehen, so verfällt die prov. Caution der ver?

gebenden Behörde.
6.

Der Ort, das Lokal, der Tag und die Stunde sind genau
anzugeben, bis zu welchen die Offerten eingereicht werden

können, später eingehende Offerten sind nicht mehr zu berück-

sichtigen.

Zu der bestimmten oben angegebenen Stunde (und Lokal)
sind die eingegangenen Offerten zu öffnen, und es ist über
dieselben ein Protokoll aufzunehmen. Der Eröffnung der

Offerten können Submittcnten beiwohnen und haben das

Protokoll zu unterzeichnen. Angebote, welche von den Grund-
lagen, Bedingungen w. abweichen, sind nicht zu berücksichtigen.

Es sind ferner solche Angebote auszuscheiden, in welchen

Preisansätze erscheinen, deren Betrag nach dem Wert der

verlangten Lieferung oder Arbeit in offenbarem Mißverhältnis
stehen, sei es durch Mißverständnis, Unkenntnis oder Leicht-
fertigtest.

Bei Beurteilung der Angebote sind die Lohnverhältnisse
und Preise der Rohmaterialien desjenigen Gebietes zu berück-

sichtigen, in welchem die Arbeit oder Lieferung zu vergeben ist.

In Fällen, wo die Offerenten auch Projekte einzureichen

haben, fallen die Angebote dahin, wenn die Offerten als
ungenügend befunden werden.

Nach Prüfung und Sichtung der Angebote ist in der

Regel dem Mindestbietenden der Zuschlag zu erteilen. In
Fällen, wo es schwierig sein wird, obige Grundsätze durch-

zuführen, ist das Mittel von den Eingaben zu ziehen und
unter denjenigen die Wahl zu treffen, die dem Mistel am
nächsten stehen.

Staatslieferungen sind möglichst nur im Kanton zu ver-
geben, Bezirks- oder Eemeindelieferungen zc. möglichst wieder
in dem Kreise, welcher den Steuerzahler direkt berührt.

7.

Es dürfen von Seite der Behörden oder Submittenten
keine Mitteilungen an die Oeffentlichkeit gelangen über die

gemachten Eingaben. Das Abhandeln oder Absteigern nach

Eröffnung der Angebote, ebenso die Annahme von Nachge-
boten ist unzulässig.

Nach einem, im Verhältnis der Größe der Lieferung,
festgesetzten Termin, welcher bei der Ausschreibung mitzuteilen
ist, hat die Vergebung stattzufinden und sind bis dahin alle
Offerenten für ihre Eingabe haftbar. Den Offerenten, deren

Offerten in Konkurrenz gezogen wurden, ist Müststung zu
machen, an wen die Lieferungen oder Arbeiten vergeben
wurden.

Gestellte Cautioner! sind angemessen zu verzinsen und ber

Nichtzuschlag sofort rückzahlbar.
8.

Bei beschränkten Submissionen soll den eingeladenen
Submittenten für Ausarbeitung von Projekten und Offerten
eine dem Werte der Ausarbeitung entsprechende Entschädigung
zugesprochen werden, wogegen diese Projekte Eigentum des

Bestellers bleiben.
Bei allgemeinen Submissionen bleiben allfällig eingereichte

Projekte, Pläne und Muster Eigentum des Bewerbers und
ist hievon kein Gebrauch zu machen; dieselben sind vielmehr
den abgelehnten Bewerbern sofort zurückzustellen.

9.

Treten während der Ausführung der übernommenen Arbeit
durch Streiks, Krieg oder höhere Gewalt, derartige Verhält-

nisse ein, daß die Preisansätze erhöht oder die Lieferfristen
verlängert werden müssen, so ist dies angemessen zu berück-

sichtigen.
10.

Die Überwachung der zu leistenden Arbeiten oder Ab-
nähme der Lieferungen hat durch sachkundige, loyale Beamte
zu geschehen, im Streitfall ist ein Schiedsgericht zu bestellen,
dessen Spruch endgültig ist. Abschlagszahlungen sind bis
zum Betrag von 90°/g in angemessenen Fristen, nach dem
Stand der Arbeiten zu entrichten.

Sofort nach Ablieferung oder Vollendung einer Arbeit
hat Nachmaß stattzufinden, wenn nötig während der Arbeit,
um bei Vollendung Rechnung stellen zu können. Vollständige
Abrechnung soll spätestens bis 3 Monare nach Vollendung
der Arbeit oder Lieferung erfolgen.

11.
Die Behörden haben das Recht, von den Unternehmern,

welche allfällig Arbeiten und Lieferungen durch sogenannte
Unterakkorde vergeben müssen, zu verlangen, die Unterakkor-
darrten dazu zu verpflichten, ihnen die Verträge zur Geneh-
migung zu unterbreiten. Die Hauptunternehmer haben ge-
nügende Garantien zu leisten, daß die Unterakkordanten ihre
Lieferanten und Arbeiter bezahlen.

12.

Für außerkontraktliche Arbeiten und Lieferungen sind
ortsübliche Einheitspreise zum voraus zu vereinbaren und zu
bezahlen und genaue Controlle zu üben. Es ist möglichst
streng darauf zu achten, daß von den Plänen, Beschreibungen
und Bedingungen der auszuführenden Arbeiten und Liefe-
rungen während der Ausführung nichts abgewichen wird.
Treten besondere Schwierigkeiten ein, daß hievon abgewichen
werden muß, so unterliegen die Abänderungen der Geneh-
migung der Behörden und sind in den Preisansätzen ange-
messen zu berücksichtigen.

13.
Realkautionen sollen den Betrag des reellen Verdienstes

nicht übersteigen, damit der Lieferant in der Lage ist, seinen

Verpflichtungen nachzukommen.

Heizung iu Schreiner- und Zinunermanns-
Werkstätten und in Sägereien.

Die Lattermaun'schen Sägespähnfrillöfen als Schreiner-
öfcn. Wie uns mitgeteilt wird, hat die Firma H. L. Latter-
mann u. Söhne in Morgenröthe, Sachsen, an ihren Säge-
spähne-Füllöfen, welche sich infolge ihrer ebenso bequemen
und billigen Feuerung, als intensiven Heizkraft immer mehr
Eingang bei den Holzindustriellen verschaffen, eine sehr prak-
tische Neuerung getroffen, welche dieselben als Schreineröfen
ganz besonders erscheinen läßt. Das genannte Eisenwerk
liefert nämlich die säulenförmigen Rundöfcn dieses Systems
in neuerer Zeit einesteils mit einer oder auch mit zwei Wasser-
Pfannen an den Außenseircn des Unterofens, in welche durch
ihren mit Ringlöchern versehenen Deckel je zwei Leimtöpfe
zum Wärmen eingehängt werden können. Andernteils kann
man diese Oefeu auch in Verbindung mir einer Kochmaschine
nebst anhängender Wasserpfanne haben, auf deren Deckplatte
Hölzer und Fourniere gut angewärmt werden können, während
die Wasserpfannen zum beständigen Warmhalten von 1 bezw.
3 Leimtövfen dienen. Die Preise dieser Sägespähnöfen, welche
sich übrigens ebenso gut zur Kohlenfeuerung eignen sollen,
falls es einmal an Sägemehl fehlt, stellen sich auf Mk. 50
bis Mk. 98 und stellt die obige Firma illustrierte Prospekte

zur Verfügung.
idiL. In der Schweiz sind viele solcher Sägespähn-Füll-

öfen in Thätigkeit, so in den Sägereien von Roman Scherer
in Luzern, I. Wälte in St. Stephan, Dampfsägerei Safen-
wyl.
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